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Anträge 
 

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt Ihnen folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Neu Vom bestehenden Darlehen über CHF 3'913'013.50, welches die Stadt St.Gallen dem Ver-

ein Curling Center St.Gallen (CCSG) mit Vertrag vom 8. April 2013 gewährt hat, wird dem 

Verein gemäss beiliegender Vereinbarung für die Dauer von zwölf Jahren einerseits ein 

Teilbetrag im Umfang von CHF 2.0 Mio. gestundet und andererseits die Verzinsung für den 

von der Stundung erfassten Teilbetrag der Forderung erlassen; der Restbestand von  

CHF 1'913'013.50 wird weitergeführt. Der damit einhergehende Einnahmeverzicht in Höhe 

von jährlich CHF 30'000 wird genehmigt. 

 

1. Vom bestehenden Darlehen über CHF 3'913’13.50, welches die Stadt St.Gallen dem Verein Cur-

ling Center St.Gallen (CCSG) mit Vertrag vom 8. April 2023 gewährt hat, werden per 1. Juli 2023 

CHF 2.0 Mio. erlassen; der Restbestand von CHF 1'913’13.50 wird weitergeführt.  

2. Der Erlass nach Beschlussziffer 1 steht unter der resolutiven Bedingung, dass der Verein CCSG 

während der Restlaufzeit des Darlehens weder das Objekt Curlinghalle (W0625) verkauft noch in 

Konkurs fällt. 

3.  Es wird festgestellt, dass Beschlussziffer 1 nach Art. 8 Abs. 1 ZIff.6 Bst a der Gemeindeordnung 

(SRS 111.1) dem fakultativen Referendum untersteht. 

 

St.Gallen, 31. August 2023 Im Namen der Geschäftsprüfungskommission 

 

 

 

 Der Präsident: Die Sekretärin: 

 Andreas Dudli Petra Rüttimann 
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